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Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend, Schule & Integration 
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Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
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VO/0987/15 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

17.02.2015 Jugendhilfeausschuss Entscheidung 
 

Budgetplanung für das Kindergartenjahr 2015/16 

 
Grund der Vorlage 
 
Beantragung der Landesmittel gemäß § 21 Absatz 1 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für das 
Kindergartenjahr (Kita-Jahr) 2015/16. 
Information über den Stand der Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) und 
Kindertagespflege (KTP) im Kita-Jahr 2015/16 für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur 
Einschulung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Landesmittel für das Kita-Jahr 2015/16 werden gemäß der beigefügten Anlage 1 zu 
dieser Vorlage beim Landesjugendamt beantragt. 
Das Verfahren zur jährlichen Budgetplanung (Anlage 3a) wird um die Beschlussfassung des 
Jugendhilfeausschusses vor Antragstellung beim Landesjugendamt  ergänzt.  

 
Einverständnisse 
Nicht erforderlich 
 
 
Unterschrift 
 
 
Dr. Kühn 
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Begründung 
 
 
Verfahren Budgetplanung  
 
Gemäß § 21 Absatz 1 KiBiz wird dem Jugendamt auf Grundlage einer für das im gleichen  
Kalenderjahr  beginnende Kita-Jahr verbindlichen Mitteilung zum 15. März ein pauschalierter 
Zuschuss gewährt. Entscheidungsgrundlage dieser verbindlichen Mitteilung sind die Daten 
der Jugendhilfeplanung. 
 
Das bisherige Verfahren zur Budgetplanung erfolgt auf Grundlage der Drucksache 
VO/0984/08 (Anlage 3).  Die Beantragung der Landesmittel beim Landesjugendamt erfolgte 
bisher durch den  Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder, nach Abstimmung der 
Budgetanmeldungen mit den Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder. Der 
Jugendhilfeausschuss wurde regelmäßig – zuletzt Drucksache VO/0518/14 – über die 
Weiterentwicklung der Betreuungsplätze informiert.  
vgl. Drs.Nr.:  

 VO/0984/08 – Budgetplanung gemäß Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 

 VO/0518/14 – Jährlicher Bericht über den  Ausbau von Betreuungsplätzen für unter 
dreijährige Kinder 

 
Das mit den freien Trägern abgestimmte Verfahren bleibt in seinem Ablauf bestehen; dem 
Jugendhilfeausschuss wird die einrichtungsbezogene Budgetplanung vor Beantragung der 
Landesmittel beim Landesjugendamt zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Die bis zum 15.03. grundsätzliche nachträgliche Änderung des dargestellten Budgets ist 
daher zukünftig nur durch einen erneuten Beschluss des Jugendhilfeausschuss möglich. 
 
Die Budgetplanung für das Kita-Jahr 2015/16 erfolgt auf Grundlage folgender 
Rahmenbedingungen: 

 Ausgangsbasis für die Beantragung der Kindpauschalen ist das zum 01.08.2014 von 

der Stadt Wuppertal festgelegte Budget für das Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. für 

neu zu eröffnende Einrichtungen die erteilte Bedarfszusage. 

 Grundlage sind die Daten der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder. 

 
Die in Anlage 1 dargestellte Budgetplanung 2015/16 wird daher dem Jugendhilfeausschuss 
zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Hinweis: 
Für die in Anlage 1 aufgeführten Tageseinrichtungen für Kinder  

 Nesselstr. 10 

 Obere Lichtenplatzer Str. 301 
ist das verwaltungsmäßige Verfahren für einen Trägerwechsel zum 01.08.2015 noch nicht 
abgeschlossen. Soweit die Zustimmung seitens des Landschaftsverbandes vor dem 
15.03.15 eingeht, wird der Zuschussantrag durch den neuen Träger – Diakonie Wuppertal 
Evangelische Kindertagesstätten gGmbH – mit dem aufgeführten Budget gestellt. 
 
Die Budgetanmeldung einer Elterninitiative (Sindbad e.V.) konnte nicht berücksichtigt 
werden. Bis zum aktuellen Zeitpunkt liegen weder entscheidungsreife Planungsunterlagen 
noch eine Inaussichtstellung einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt vor. 
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Entwicklung 
 
 
Versorgungssituation in Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) zum Kita-Jahr 2015/16 
 
Zum 01.08.15 werden in den Wuppertaler Tageseinrichtungen für Kinder insgesamt 10.531 
Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt. 
Auf Kinder im Alter von 2 bis unter 3 Jahren entfallen dabei 1.728 Plätze und auf Kinder im 
Alter von 0 bis unter 2 Jahre 255 Plätze.  
Die Anzahl der inklusiven Betreuungsplätze beläuft sich bis zur Beschlussfassung auf 113 
Plätze. 
 
In insgesamt 161 von 189 Einrichtungen stehen damit ab dem neuen Kindergartenjahr 1.983 
Plätze  für unter dreijährige Kinder zur Verfügung.  
Das bedeutet, dass in 85 % aller Tageseinrichtungen für Kinder Plätze für diese Altersgruppe 
angeboten werden.  
 
Hinzu kommen etwa 750 Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres 2015/2016 das dritte 
Lebensjahr vollenden und bereits ab Beginn des Kindergartenjahres einen Platz für 
Dreijährige belegen (sogenannter hineinwachsender Jahrgang). 
 
 

Platzveränderungen nach KiBiz zum 01.08.15 in den Wuppertaler Tageseinrichtungen: 
 

Stadtbezirk 

Anzahl der 
Einrichtungen  

gesamte Plätze für 
Kinder unter 3 

Jahren 

gesamte Plätze für 
Kinder über 3 

Jahren 

Plätze 

 

01.08.14 01.08.15 01.08.14 01.08.15 01.08.14 01.08.15 +/- 

           

Elberfeld 34 34 375 
 

374 1.557 1.554 
 

-4 

Elberfeld-West 20 20 185 206 718 755 +58 

Uellendahl-Katernberg 16 16 163 161 681 693 +10 

Vohwinkel 16 16 205 199 754 745 -15 

Cronenberg 11 13 106 143 438 500 +99 

Barmen 33 36 333 355 1.509 1.633 +146 

Oberbarmen 18 19 188 210 1.041 1.138 +119 

Heckinghausen 7 7 53 72 459 465 +25 

Langerfeld-Beyenburg 15 16 144 150 610 625 +21 

Ronsdorf 12 12 110 113 436 440 +7 

Summe 182 189 1.862 1.983 8.203 8.548 +466 
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Versorgungssituation Kindertagespflege (KTP) am Stichtag 01.01.2015 
 
Zum 01.01.15 verfügen insgesamt 137 Tagespflegepersonen über eine Pflegeerlaubnis gem. 
§ 43 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).  
7 Tagespflegepersonen mit Wohnsitz in Wuppertal bieten ihr Betreuungsangebot in den 
umliegenden Städten an und eine Tagespflegeperson arbeitet ausschließlich als  
Vertretungskraft. 
 
Diese wurden wie folgt erteilt: 
 

Summe 

Anzahl erteilter 
Pflegeerlaubnisse 

Anzahl 

zu betreuende Kinder Plätze 

1 0 0 

3 2 6 

16 3 48 

17 4 68 

92 5 460 

7 6 42 

1 7 7 

137 

 
631 

 

Damit stehen zum 01.01.15 insgesamt 631 Plätze in geprüften Tagespflegestellen in 
Wuppertal zur Verfügung. Darin enthalten sind 9 Großtagespflegestellen. 
Mit einer Ausweitung auf mindestens 650 Plätze zum Kindergartenjahr 2015/16 wird 
gerechnet. 
Bei einigen Pflegeerlaubnissen sind aufgrund der räumlichen Situation die Anzahl der 
gleichzeitig zu betreuenden Kinder individuell gestaltet.  

 

 

Zusammenfassung 
 
Insgesamt stehen für Kinder unter 3 Jahren (Stand Kinderzahlen 30.06.14) zum Stichtag 
01.08.15 folgende Angebote zur Verfügung: 
 
   650 Plätze  in Tagespflegestellen 
 1.982 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder – reguläre Plätze für unter Dreijährige 
   750 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (s.o.) 
            3.382 Plätze 
 
Für ca. 38,6 % aller Kinder unter 3 Jahren können somit zu Beginn des Kindergartenjahres 
2015/16 Plätze zur Verfügung gestellt werden.  
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Differenzierte Darstellung nach Altersgruppen zum Stichtag 01.08.15 (KiBiz-Budgetierung): 
 
 

Alter 
Kinder 

Kinderzahlen 
30.06.14 

Plätze  
01.08.15 

Planquote Versorgungsgrad 01.08.15 

    TfK Tagespflege TfK Tagespflege TfK Tagespflege Gesamt 

             

0 bu 1 2.926 127 216 10% 20% 4,3 % 7,4 % 11,7 % 

          

1 bu 2 2.927 128 217   4,4 % 7,4 % 11,8 % 

               

2 bu 3 2.915 1.727 217 50% 10% 59,2 % 7,4 % 66,7 % 

              

0 bu 3 8.768 1.982 650   22,6 % 7.4 % 30 % 

               

1 bu 3 5.842 1.855 434   31,8 % 7,4 % 39,2 % 

3 bis 
Ein-
schulu
ng 

 
8.869 

 
8.549 

  
99% 

  
96% 

  
96% 

 
 
Versorgungssituation nach Stadtteilen (Tageseinrichtungen und Tagespflege): 
 

Stadtbezirk 
Versorgungsquote 

U3 
(TfK+KTP)  

 
Versorgungsquote 

Ü3 
(TfK) 

 

    

Elberfeld 26% 95% 

Elberfeld-West 37% 115% 

Uellendahl-Katernberg 35% 89% 

Vohwinkel 36% 94% 

Cronenberg 50% 115% 

Barmen 29% 100% 

Oberbarmen 20% 89% 

Heckinghausen 17% 78% 

Langerfeld-Beyenburg 30% 106% 

Ronsdorf 31% 94% 

Summe 30% 96% 

 
 
 
Demografie-Check 
 
entfällt 
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